
Iängert wurde, oder w er sichergestellte V orräte nicht 
unverzüglich gem äß der V erfügung (§ 62 Abs. 2) 
abliefert;

2. w er Ablieferungsbescheinigungen gem äß § 48 aus
stellt, ohne daß das betreffende Erzeugnis abgeliefert 
wurde;

3. w er den Bestim m ungen der § § 4 9  und 50 über den 
freien V erkauf und A ufkauf landw irtschaftlicher E r
zeugnisse zuwiderhandelt;

4. w er entgegen den Bestim m ungen des § 52 über die 
auf Grund von E in lagerungsverträgen erfaß ten  
oder auf gekauften  Erzeugnisse verfügt;

5. wer H ausschlachtungen ohne die nach § 57 erforder
liche E rfüllung der V oraussetzungen oder ohne Aus
nahm ebewilligung durchführt.

(2) In leichten Fällen kann  gem äß § 20 WStVO der 
Vorsitzende des R ates des Kreises oder der fü r die 
A bteilung E rfassung  und A ufkauf verantw ortliche 
S tellvertreter des Vorsitzenden eine O rdnungsstrafe 
bis zu 500,— DM verhängen.
(3) Zuständig fü r die D urchführung des Ordnungs
strafverfah rens is t der R at des Kreises, A bteilung E r
fassung  und A ufkauf.
(4) F ü r den E rlaß  des Ordnungsstrafbescheides und 
die D urchführung des O rdnungsstrafverfahrens sind 
die V orschriften der Verordnung vom 3. F ebruar 1955 
über die F estsetzung von O rdnungsstrafen und die 
D urchführung des O rdnungsstrafverfahrens (GBl. I  
S. 128) maßgebend.

•

Nach dem 17. Juni 1953 kam es nur noch selten vor, 
daß die Privatbauern wegen Nichterfüllung des A b
lieferungssolls zu  hohen Zuchthausstrafen und Ver
mögensentzug auf Grund der W irtschaftsstraf Verord
nung belangt lourden. Man befürchtet bei Anwendung 
der W irtschaftsstrafverordnung wieder eine Massen
flucht der Landbevölkerung, die sich das Regime aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr leisten kann. Da
für werden die Bauern m it Geldstrafen bis zu 500 Mark 
und einer öffentlichen Diffamierung in der Presse be
droht. Der Inhalt dieser Presseartikel is t in den meisten 
Fällen unwahr.
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A us: „W arum  liefert G roßbauer Sparbier n icht a b ? “

K reis Gadebusch noch an le tzter Stelle 
in der G etreideablieferung

Wie w ir gestern berichteten, is t in den letzten V/ochen 
die Ablieferung des Getreides in einigen Kreisen gut 
vorangegangen. Auch im K reis Gadebusch ist der tä g 
liche Zugang angewachsen. In  den letzten fünf Tagen 
w urden 2,4 o/0 des Kreissolls bei den VEAB angeliefert. 
M it dem Stand von 81,1»/» am 15. Dezember steh t der 
Kreis Gadebusch aber imm er noch an le tzter Stelle im 
Bezirk.
Obwohl in den letzten Tagen auch im Kreis Gadebusch 
von vielen Bauern große A nstrengungen gem acht w ur
den, um die Verpflichtung gegenüber dem S taa t und 
der Bevölkerung zu erfüllen, kommen einige Bauern 
ihren gesetzlichen Pflichten tro tz  A ufforderung nicht 
nach. So schrieben w ir in unserer A usgabe vom 29. No
vember, daß G roßbauer H a n s  Sparbier aus Brütz- 
kow, Krs. Gadebusch, erst 165 dz Getreide an den 
VEAB lieferte. Sein Soll b e träg t 370,50 dz. Rechnet 
man die Schulden vom vergangenen Ja h r  hinzu — 
Schulden aus den Jahren  1955 und davor wurden ge
strichen — so sind es insgesam t 475,86 dz. Bis zum

15. Dezember h a tte  G roßbauer H ans Sparbier aber erst 
176,88 dz Getreide abgeliefert. Das sind in fa s t drei 
Wochen nur 11,88 dz. Dabei ha t G roßbauer Sparbier 
allein m it der MTS 180 dz gedroschen. Vorher ha tte  
er seinen eigenen D reschkasten, m it dem er einen gro
ßen Teil seines Getreides ausdrosch.
W arum  liefert G roßbauer H ans Sparbier nicht ab? 
Jeder A rbeiter und jeder pflichtbewußte Bauer ist über 
diese Handlungsweise em pört, zum al H ans Sparbier 
auch in anderen Erzeugnissen seiner Ablieferungspflicht 
n icht nachkom m t. So h a t er von 430,27 dz Kartoffeln 
e rs t 116,30 dz geliefert. Das Soll in Schweinefleisch 
wurde erst zu 33 »/0 erfüllt, und bei E iern  fehlen noch 
2600 Stück. H ans Sparbier nim m t die V ergünstigungen, 
die unser S taa t jedem B auern gibt, in Anspruch. 4000 kg  
Milch zum Beispiel verkaufte  er als freie Spitzen. Es 
ist an der Zeit, daß sich G roßbauer H ans Sparbier auch 
seiner Pflichten erinnert. Auch die G roßbauern F r i t z  
Sparbier und T anger aus Brützkow schulden dem S taa t 
noch beträchtliche Mengen an Getreide. F ritz  Sparbier 
h a t von 489,90 dz Getreide bis je tz t ganze 59,73 dz ab
geliefert, sein Kollge T anger von 512,37 dz erst 
154,64 dz. Auch die G roßbauern F ritz  Sparbier und 
T anger nehm en die V ergünstigungen des S taates fü r 
sich in Anspruch. Rund 10 000 kg  Milch lieferten sie 
fü r  den freien A ufkauf zu hohen Preisen. Mit Recht 
verlangen alle pflichtbewußten Bauern von ihnen, daß 
auch sie ihre gesetzliche Pflicht erfüllen.

Quelle: „Schweriner V olkszeitung“ v. 18. Dezember 1957.
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A us: „Ablieferungssoll abschließen.“
Stolpe begleicht Reste ■— G roßbauern m ißachten Gesetze 
Der Endterm in fü r  die Getreideablieferung, der 15. De
zember, is t vorbei, und in wenigen Tagen geht auch 
das Ja h r  1957 zu Ende. Der R at der Gemeinde Stolpe 
h a t in einer Sitzung am  vergangenen M ontag noch ein
m al zum S tand der A blieferung Stellung genommen 
(Stolpe gehört zu den schlechtesten Gemeinden des 
Kreises P archim ) und beschlossen, le tztm alig  m it allen 
säum igen A blieferern zu sprechen. Am D ienstag w aren 
die Bauern ins Gemeindebüro geladen und bis auf einen 
auch erschienen. Bei vielen Bauern handelte es sich um 
kleine Restm engen, wie z. B. 26 kg  Getreide bei der 
Bäuerin Hecht, 33 k g  Getreide bei dem Bauern Ober
länder und 95 kg  Getreide bei G ünther Schult, ü b e r  die 
L ieferung der Restposten auch bei den anderen P ro 
dukten w urde ebenso schnell eine E inigung erreicht 
wie beim Getreide.
Schwieriger dagegen w ar es bei solchen Bauern, die 
offensichtlich ihre gesetzlichen Verpflichtungen nicht 
ernst nehmen, wie z. B. Paul Hoop, der während des 
ganzen Jah res noch kein Kilogram m  Rindfleisch ge
liefert hat. Von drei Kälbern ha t er eines zur N ach
zucht behalten. Eins ist ihm angeblich krepiert. (Die 
F rag e  nach dem Verbleib des K adavers beantw ortete 
er nicht.) Ein w eiteres erhielt der K aufm ann Dettm ann, 
und Hoop findet das ganz in Ordnung. F ü r ihn stehen 
nicht die Verpflichtungen gegenüber dem S taa t an 
erste r Stelle, sondern irgendwelche privaten  Ab
machungen.
U nverständlich is t auch die H altung des Bauern Tous
saint. Von 294,76 dz Getreide, die er abzuliefern hat, 
h a tte  er lediglich 24,73 dz geliefert. W eitere 5 dz wollte 
er gestern oder heute zum VEAB bringen. Wie er an 
gab, besitzt er nicht m ehr Getreide. Toussaint h a t auf 
13 H ek tar Getreide angebaut. Eine oberflächliche Rech
nung ergab einen H ek ta re rtrag  von 11 dz. Wenn auch 
einige bei der A ussprache anwesende B auern des Dorfes 
den geringen H ek ta re rtra g  bestätigten, so kann  das
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